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Editorial

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser!
Die Leistungen der FSV sind die-
jenigen ihrer vielen Fachexperten
– ob RVS oder RVE, eine Fachta-
gung oder ein Seminar. Durch die
hohe Mitgliederzahl gelingt es, alle
Regelwerke aktuell zu halten und
eine Vielzahl an Fachveranstaltun-
gen anzubieten. Dazu ist es not-
wendig, für ausreichend Interesse
bei jungen Verkehrsexpertinnen
und -experten zu sorgen, sodass
keine Überalterung eintritt. In Zei-
ten, in denen der Spargedanke
ganz oben steht und in vielen Be-
trieben „redimensioniert“ wird, ist
es für eine Organisation, die auf
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter angewiesen ist,
kein leichtes Unterfangen, diese
Aufgabe zu erfüllen. 
Einer von vielen Versuchen, junge
Mitarbeiter in Kontakt mit der FSV
zu bringen, ist die Verleihung des
FSV-Preises für herausragende
Leistungen bei themenrelevanten
Diplomarbeiten bzw. Masterarbei-
ten und Dissertationen. Jährlich
vergeben wir öffentlichkeitswirk-
sam mehrere Preise im Rahmen
einer größeren Veranstaltung, die
im Anschluss an die Generalver-
sammlung abgehalten wird. Heu-
er dürfen wir uns über 20 Einrei-
chungen freuen – eine Experten-
jury entscheidet aufgrund mehre-
rer Gutachten zu jeder Arbeit –
über 40 Experten sind dabei ein-
gebunden – über die Besten.
Ich lade Sie herzlich ein, am Don-
nerstag, 14.11.2013, an der Präsen-
tation der besten Arbeiten im Ar-
cotel Wimberger, Wien, teilzuneh-
men.

Dipl.-Ing. Martin Car
Generalsekretär der FSV

Veranstaltungsbericht
FSV-Verkehrstag 2013

Wie in der letzten Ausgabe von
FSV-aktuell begonnen, stellen wir
hier weitere Vorträge zum „FSV-
Verkehrstag 2013“, der Jahresta-
gung der FSV, vor.

Verantwortungsvoller
Umgang mit unsicheren

Daten bei Verkehrs -
infrastruktur-

entscheidungen – Ein
Denkanstoß, auch zur

RVS

Einführung

In den letzten Jahren wurden von
der FSV neue bzw. stark überar-
beitete Regelwerke sowohl hin-

sichtlich der Bewertungsverfah-
ren zur Entscheidungsfindung bei
Verkehrsinfrastrukturentscheidun-
gen (RVS 02.01.22, 02.01.23) als
auch zur systematischen Projekt-
kostenermittlung (RVS 02.01.14)
veröffentlicht. Basis zur Anwen-
dung dieser (zum Teil für ver -
bindlich erklärten) Richtlinien sind
Daten aus dem sogenannten
Verkehrsmengengerüst, also im
wesentlichen auf Kanten und
Knoten bezogenen prognostizier-
te Verkehrsstärken von Verkehr-
nachfragemodellen. In der prakti-
schen Anwendung wird in den
meisten Fällen mit Eingabe- und
Ausgabedaten so umgegangen,
als ob es sich um exakte Punkter-
gebnisse handelt. Das gilt
zunächst für die Verkehrsnachfra-
ge und alle darauf aufbauenden
Größen, so etwa für die originäre
Quantifizierung von Umweltaus-
wirkungen (Lärm, Schadstoffe
etc.), von Reisezeitgewinnen oder
von Verkehrssicherheitsaspekten,
aber auch von Kostensätzen (z. B.
Zeitkosten, Energiekosten etc.),
Abgaskennwerten usw. Quantita-
tive Aussagen über die Unsicher-
heit dieser Daten werden in der
Regel nicht angegeben. Diese
Daten werden sowohl für die
Ausarbeitung von Nutzen-Ko-
sten-Untersuchungen, der Strate-
gischen Prüfung Verkehr mit den
beinhalteten Teilanalysen zur 
gesamtwirtschaftlichen Zweck-
mäßigkeit, der Umweltverträglich-
keit, der Nachhaltigen Entwick-
lungsanalyse im Verkehr, für die
Ermittlung der Umweltauswirkun-
gen als auch für die Umweltver-
träglichkeitsprüfung und nicht zu-
letzt auch für die Dimensionie-
rung der Verkehrsinfrastruktur
verwendet. Ein Großteil dieser
Untersuchungen kommt auf Ba-
sis von Richtlinien und Dienstan-
weisungen zur Anwendung. Im
Rahmen von Sensitivitätsanaly-
sen werden zwar Variationen im
Mengen- und im Wertgerüst
durchgeführt, um die Stabilität der
Ergebnisse zu prüfen; eine quali-

tative oder quantitative Interpre -
tation der Verlässlichkeit der Er-
gebnisse wird jedoch weder in
Richtlinien noch in Dienstanwei-
sungen angesprochen. Die Ver-
wendung von Streubereichen
von Ein- und Ausgabedaten
könnte einen Hinweis auf die Ge-
nauigkeit geben. 

Es stellt sich nun die Frage, wie
mit solchen Angaben der Unsi-
cherheit umgegangen werden
soll. Eine Betonung der ungüns -
tigsten Auswirkungseffekte würde
in der Regel zu einer Überdimen-
sionierung führen. Andere Ansät-
ze zielen auf die Verwendung der
Erwartungs- bzw. Mittelwerte zur
Dateneingabe unter der Voraus-
setzung ab, dass in der Betriebs-
phase geeignete Kontrollmes-
sungen im Sinne einer Beweissi-
cherung durchgeführt werden.
Damit kann eine effiziente Lösung
ohne Berücksichtigung der Unsi-
cherheiten der Vorabschätzung
erreicht werden. Ziel dieses Ko-
Referates ist es, die Problemstel-
lung und Risiken von Datenunsi-
cherheit bewusst zu machen so-
wie eine Diskussion über diese
Fragestellung anzuregen, ohne
dabei eine konkrete Lösung zu
favorisieren.

Eingabedaten aus Verkehrs-
modellen

Für Umsetzungsentscheidungen
von Verkehrsplanungsmaßnah-
men und geplanten Verkehrs -
infrastrukturinvestitionen stellen
Verkehrsnachfragemodellrechnun-
gen und Verkehrsnachfragepro-
gnosen eine wesentliche Infor-
mationseingabe dar. Deshalb
kommt der Qualitätssicherung
der Ergebnisdaten von Verkehrs-
nachfragemodellen und Ver-
kehrsnachfrageprognosen eine
zentrale Bedeutung zu, die hohe
Qualitätsanforderungen stellt.
Dies ist etwa bei PPP-Projekten
entscheidend, wenn eine Re-
finanzierung über Mauteinnah-
men vorgesehen ist. Ergebnisse
von Verkehrsnachfragemodell-

Em. o. Univ. Prof.
Dipl.-Ing. Dr. Gerd Sammer

Univ. Prof.
Dipl.-Ing. Dr. Georg Hauger
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der Ergebnisse klargestellt wer-
den, dass diese Ergebnisse
Schätzwerte mit einer definierten
Eintreffwahrscheinlichkeit darstel-
len.

Diskussionsvorschläge für 
den Umgang mit Unsicherheit
von Ergebnissen der Verkehrs-
modellierung 

Dafür gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten, die zur Diskussion ste-
hen. Es ist die Aufgabe der FSV
und ihrer ExpertInnen, diese
Möglichkeiten zu durchleuchten.
Deshalb soll aus der Sicht ver-
schiedener Anwendungsmög-
lichkeiten relevanter Richtlinien
und Dienstanweisungen diese
Fragestellung diskutiert und die
verschiedenen Optionen mit
ihren Vor- und Nachteilen ange-
sprochen werden. Folgende
Möglichkeiten bieten sich ohne
Anspruch auf Vollständigkeit an:
– Verzicht auf die Angabe von

Streuung und Konfidenzinter-
vall für Verkehrsnachfrageer-
gebnisse mittels Verkehrsmo-
dellierung, um eine „Verunsi-
cherung“ der Bevölkerung und
Entscheidungsträger zu ver-
meiden. Hier stellt sich die Fra-
ge, ob dies dem Grundsatz der
„Transparenz“ und den ethi-
schen Zielsetzungen einer
ausreichenden Offenlegung
entspräche.

– Verwendung des für alle An-
wendungsbereiche ungünstigs-
ten Konfidenzwertes mit einer
zu definierenden Wahrschein-
lichkeit, um auf der „sicheren“
Seite zu liegen. Dies könn-
te zur „Überdimensionierung“
und damit zur  finanziellen Inef-
fizienz führen. Dies würde eine
Änderung einiger Richtlinien
und Dienstanweisungen nötig
machen.

– Verwendung der Erwartungs-
werte in Verbindung mit Aufla-
gen für ein Monitoring nach 
Inbetriebnahme. Für Bewer-
tungsverfahren, Umweltver-
träglichkeitsgutachten und Aus-
wirkungsanalysen sind aus der
Sicht der Verkehrsmodellie-
rung wie bisher die Erwar-
tungswerte, also die Mittelwert-
schätzungen der modellierten
Verkehrsstärken, heranzuzie-
hen. In Verbindung mit einem
vorzuschreibenden Monitoring

tervalls verwendet. Seine vorhan-
dene Unsicherheit wird nicht
berücksichtigt, obwohl sie eine
nicht zu vernachlässigende Aus-
wirkung auf das Ergebnis hat. In
der Zukunft steht für die Verkehrs-
nachfrage neben dem Erwar-
tungswert auch eine Streuung
und Konfidenzintervall mit einer
Wahrscheinlichkeitsaussage für
das Eintreffen des Erwartungs-
wertes zur Verfügung, das ein
Maß für die Unsicherheit der Ver-
kehrsmodellierung und Verkehrs-
prognose darstellt. 

Aussagekraft von Streuung
und Konfidenzintervall

Die Aussage der Streuung und
des Konfidenzintervalls be-
schreibt den Bereich, in dem der
Erwartungswert der modellierten
Verkehrsstärke im Planungsge-
biet im Streuungsmittel bzw. mit
einer Wahrscheinlichkeit von
95 % liegt. Letztere entspricht ei-
ner Irrtumswahrscheinlichkeit von
5 %. Die Größe der Streuung bzw.
des Konfidenzintervalls ist von
der absoluten Größe der Ver-
kehrsstärke bzw. von der Ver-
kehrsstärkenklasse abhängig. Die
relative Streuung bzw. das rela-
tive Konfidenzintervall, ausge-
drückt in %, sinkt mit zunehmen-
der Verkehrsstärke. Der absolute
Wert nimmt mit zunehmender
Verkehrsstärke zu. Die Bedeu-
tung der Irrtumswahrscheinlich-
keit von 5 % sagt aus, dass in  
5 % der Fälle das Konfidenzinter-
vall auch größer sein kann. Damit
wird betont, dass der modellierte
Erwartungswert einem Mittelwert
der wahrscheinlichen Schätzer-
gebnisse darstellt, und jede Ver-
kehrsmodellierung einen statisti-
schen Streubereich hat. Die Wahl
einer Irrtumswahrscheinlichkeit
von 5 % entspricht einer Konven-
tion, die ein in der Statistik übli-
ches Sicherheitsdenken darstellt.
Deshalb sollte sie auch nicht
geändert werden. Die Angabe
von Streuung und Konfidenzinter-
vall für modellierte Verkehrsstär-
ken und Prognoseergebnisse ha-
ben insofern Auswirkungen, als
die Erwartungswerte der model-
lierten Verkehrsstärken in ihrer
vermeintlichen Genauigkeit relati-
viert und damit ihre Unschärfe
bewusst gemacht werden. Damit
soll für die weitere Verarbeitung

rechnungen und Verkehrsnach-
frageprognosen geben in der Re-
gel Punktschätzungen der Ziel-
größen an, ohne auf die Unsi-
cherheiten, Annahmen, Modell-
mechanismen und die Validität
der Ergebnisse näher einzuge-
hen. Sie stellen daher trotz Ei-
chungs- und Validierungsschritte
meist „Black-Box-Anwendungen“
dar. Jeder Modellierer weiß das.
Dies führte in der Vergangenheit
immer wieder zu unliebsamen
Erfahrungen. Vorher-Nachher-
Analysen von Ergebnissen von
Verkehrsnachfragemodellen für
Planungsstudien von Infrastruk-
turprojekten, finanziert durch die
Europäische Investment Bank,
zeigen z. B. signifikante Unter-
schiede zwischen Prognose und
Zählergebnissen der realisierten
Projekte (Alario 2003). Zu einem
ähnlichen Ergebnis kommt eine
Untersuchung zu europäischen
Großprojekten der Schieneninfra-
struktur (Flyvbjerg et al. 2003). In
dieser Untersuchung wurde fest-
gestellt, dass der Vergleich der
Verkehrsprognosen mit der nach
Fertigstellung tatsächlich einge-
tretenen Verkehrsnachfrage, ge-
messen in Verkehrsstärke pro
Zeiteinheit des Ausbauabschnit-
tes, eine systematische Über-
schätzung durch die mittels Ver-
kehrsnachfragemodellen erarbei-
teten Verkehrsprognosen und 
eine Unterschätzung der prognos -
tizierten Kosten ergab. Schienen-
projekte zeigen in dieser Analyse
im Schnitt eine deutliche Über-
schätzung der Verkehrsnachfra-
ge, was in Verbindung mit der
Kostenunterschätzung zu einer
dramatischen Überbewertung
des Nutzens der Projekte in signi-
fikantem Umfang führte. Bei
Straßenprojekten sind ähnliche
Ergebnisse nachweisbar (siehe
Tabelle 1).
Ein ernüchterndes Ergebnis liefert
auch der Vergleich dreier unab-
hängig entstandener Verkehrs-
nachfrageprognosen mit densel-

ben Randbedingungen für das-
selbe hochrangige Straßenver-
kehrsnetz in einem österreichi-
schen Ballungsraum (Sammer
2005 und 2010). Daraus leitet
sich die Notwendigkeit einer stan-
dardisierten Qualitätssicherung
und die Abschätzung von Streu-
ungen bzw. Konfidenzintervallen
für Verkehrsnachfrageprognosen
ab, die als Eingangsdaten für die
Anwendung von Richtlinien und
Dienstanweisungen dienen. Im
Rahmen des Forschungsprojek-
tes QUALIVERMO (Forschungs-
bericht „Qualitätssicherung für die
Anwendung von Verkehrsnach-
fragemodellen und Verkehrspro-
gnosen“ (Sammer et al. 2012)
wurden die Grundlagen für die
Erarbeitung eines Merkblattes für
Verkehrsmodellanwendungen ge -
schaffen, die die Offenlegung der
Ergebnisunsicherheit neben an-
deren Kriterien der Qualitätssi-
cherung behandeln. Dieses Merk-
blatt ist im Arbeitsausschuss „Ver-
kehrsnachfrage“ der Arbeitsgrup-
pe „Grundlagen des Verkehrswe-
sens“ derzeit in Arbeit.

Umgang mit unsicheren Daten
bei Verkehrsinfrastruktur -
entscheidungen und Richt-
linienanwendung

Im Zuge der Erarbeitung dieses
Merkblattes trat die zentrale Frage
auf, wie mit der quantitativen An-
gabe der Unsicherheit von Er-
gebnissen von Verkehrsnachfra-
gemodellen und Verkehrsnach-
frageprognosen umgegangen
werden soll, insbesondere wenn
diese Ergebnisse als Eingabe für
Richtlinien und Dienstanweisun-
gen zur Anwendung kommen.
Bisher wird in der Praxis ein Er-
wartungswert (dieser entspricht
etwa dem statistischen Mittelwert)
als Ergebnis der Verkehrsmodell-
anwendung als maßgeblich ver-
wendet. Dieser Erwartungswert
wird im weiteren Bearbeitungs-
prozess ohne Betrachtung der
Streuung oder des Konfidenzin-

   

  

Tab. 1: Durchschnittliche Kostenüberschreitung bei 258 Infrastrukturprojek-
ten zu konstanten Preisen (Flyvbjerg et al. 2007)

S_601-604_FSV_FSV aktuell  06.09.13  10:37  Seite 602



September | FSV-aktuell

Berichte zu aktuellen
FSV-Veranstaltungen

603Straßenverkehrstechnik 9.2013

ments. Weitere integrale Bestand-
teile des Planungsprozesses sind
entsprechende Aktivitäten der In-
formation und Kommunikation
sowie ggf. ein begleitender Betei-
ligungsprozess. 
Die vorliegende RVS liefert eine
detaillierte Beschreibung der ein-
zelnen Elemente des Planungs-
prozesses. Zusätzlich wird als Hil-
festellung zur Anwendung der
RVS mittels folgender sechs Bei-
spiele der Planungsablauf bei
Verkehrsuntersuchungen aufge-
zeigt:
– Regionales Gesamtkonzept
– Regionales ÖV-Konzept
– Kommunales Konzept
– Lokales Konzept
– Lokales Vorhaben – Umbau 

eines Knotens
– Lokales Vorhaben – Errichtung

eines Fachmarktzentrums
Diese RVS ist als Unterstützung
der methodischen Herangehens-
weise zur Lösung von Fragestel-
lungen in der Verkehrsplanung
anzuwenden. Sie wird in allen
Stufen des Planungsprozesses
von der Konzeptions- bis zur

 Detail- und Umsetzungsphase
sowie der Wirkungskontrolle für
alle baulichen, organisatorischen
und regulatorischen Maßnahmen
in den Bereichen der Infrastruktur
und des Betriebes von Verkehrs-
anlagen zur Anwendung emp-
fohlen.

Dipl.-Ing. Gunter Stocker
stocker@snizek.at

Kommunale Straßen –
rechtliche Grundlagen
= Rechtsprobleme der

Gemeinden?

Das längste Straßennetz Öster-
reichs wird von den Gemeinden
und Städten betrieben. 2.354
„Gemeinden“ müssen an die
80.000 Straßenkilometer, wobei
hier die Länge der „Güterwege“
noch nicht enthalten ist, betreuen
und verwalten. Stadt-, Markt- und
Landgemeinden sind somit für
rund 70 % des gesamtösterrei -

können unerwünschte oder
nicht zulässige Auswirkungen,
die eine Grenzwertüberschrei-
tung bedeuten würden,
nachträglich „repariert“ wer-
den. Auch diese Vorgehens-
weise würde eine Änderung
einiger Richtlinien und Dienst-
anweisungen nötig machen.

– Verpflichtung der qualitativen
Interpretation des Ergebnisses
in Bezug auf die Datenun -
sicherheit. Die Ergebnisse der
Konfidenzintervalle und Streu-
ungsbereiche könnte in Richt -
linien und Dienstanweisungen
dazu führen, dass zumindest
eine qualitative Interpretation
vorgeschrieben wird, mit dem
Ziel, die Ergebnisauswirkun-
gen auf die Folgeanwendung
von Richtlinien und Dienstan-
weisungen offenzulegen. Diese
Möglichkeit verlangt einige Er-
gänzungen in den vorhande-
nen Richtlinien.

– Verpflichtende Risikoabschät-
zung in Bezug auf die Da-
tenunsicherheit. Die Ergeb -
nisse der Konfidenzintervalle
könnten für verpflichtende Risi-
koabschätzungen und Sensiti-
vitätsanalysen von Auswirkun-
gen verwendet werden. Dies
würde eine Änderung einiger
Richtlinien und Dienstanwei-
sungen nötig machen. 

– Etc.
Zu diskutieren sind auch die juris -
tischen Konsequenzen, wenn z.B.
in der Umweltverträglichkeitsprü-
fung Ergebnisse der Datenunsi-
cherheit transparent gemacht
werden. Letztendlich verlangt ein
juristisch formuliertes Ergebnis ei-
ne klare Ja- oder Nein-Entschei-
dung z. B. der Umweltverträglich-
keit. Festzuhalten ist, dass Richtli-
nien und Dienstanweisungen
auch dazu dienen können, stan-
dardisierte Ermittlungsverfahren
für bestimmte Wirkungen anzu-
bieten, um primär eine Vergleich-
barkeit für verschiedene Alternati-
ven oder Projekte zu ermögli-
chen, wobei in Kauf genommen
wird, dass die absoluten Ergeb-
nisse der Auswirkungen eine
nicht unbeträchtliche Ungenauig-
keit aufweisen. 

Schlussbemerkung

Diese Ausführungen sollen auf-
zeigen, dass großer Diskussions-

bedarf und gegebenenfalls auch
ein Änderungsbedarf für eine
Reihe von Richtlinien und Dienst-
anweisungen besteht, um die
vorhandene, aber häufig nicht of-
fengelegte Datenunsicherheit
sachgerecht zu berücksichtigen.

Em. o. Univ. 
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gerd Sammer 

gerd.sammer@boku.ac.at
Univ. Prof. 

Dipl.-Ing. Dr. Georg Hauger
georg.hauger@tuwien.ac.at

Berichte zu 
aktuellen RVS

RVS 02.01.11 
Grundsätze der 

Verkehrsplanung

Verkehrsplanerisches Handeln
zielt auf die Verbesserung eines
gegenwärtig unerwünschten und
mangelhaften Zustandes hin zu
einem zukünftig erwünschten Zu-
stand ab. Die RVS 02.01.2011
(Grundsätze der Verkehrspla-
nung) ist als Unterstützung der
methodischen Herangehenswei-
se zur Lösung von Fragestellun-
gen in der Verkehrsplanung an-
zuwenden. Sie wird in allen Stu-
fen des Planungsprozesses von
der Konzeptions- bis zur Detail-
und Umsetzungsphase sowie der
Wirkungskontrolle für alle bau -
lichen, organisatorischen und 
regulatorischen Maßnahmen in
den Bereichen der Infrastruktur
und des Betriebes von Verkehrs-
anlagen zur Anwendung emp-
fohlen.
Grundlage und Ausgangspunkt
der empfohlenen Vorgehenswei-
se bildet die Betrachtung und
Ordnung der Elemente und Ab-
läufe der Verkehrsplanung im
Sinne der Systemanalyse. Daraus
ergibt sich der in Abbildung 1 dar-
gestellte allgemeine Planungsab-
lauf mit den Hauptelementen Ein-
gangsphase, Problemanalyse,
Maßnahmenentwicklung, Wir-
kungsermittlung, Beurteilung, Ent-
scheidungs- und Umsetzungs-
phase, Wirkungskontrolle sowie
Rückkopplungen. 
Parallel zu den einzelnen Pla-
nungsschritten empfiehlt sich der
Einsatz eines koordinierenden
und steuernden Prozessmanage-

Abb. 1: Elemente des Planungsprozesses
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fer- und Bauleistungen neu gere-
gelt, es folgte auch ein entspre-
chendes landeseigenes Rechts-
schutzgesetz, das nun auch von
den Gemeinden umzusetzen war.
Es werden nicht nur jährlich die
einzelnen Schwellenwerte, be-
kannt als sogenannte „Vergabe-
grenzen“, geändert, sondern es
kommen auch jährlich zusätzli-
che rechtliche Neuerungen/An-
passungen (wie etwa neue Ver-
gabeverfahren u. dgl.) hinzu. We-
sentlichen Einfluss auf die weite-
ren Vergabe- und vor allem
Rechtsschutzverfahren haben
natürlich auch sämtliche Ent-
scheidungen der einzelnen zehn
Rechtsschutzbehörden von Bund
(BVA bzw. ab 2014 Bundesver-
waltungsgericht) und Länder (ab
2014 jeweiliges Landesverwal-
tungsgericht). Wer kann da schon
immer auf dem Laufenden sein?
Eine gute Informationsquelle bie-
tet die FSV-Seminarreihe „Kom-
munale Straßen“ im Oktober
2013.
Nicht nur bei den Vergaben ist
technisches wie rechtliches Wis-
sen gefragt. Immer mehr rückt für
die Organe der Kommunen auch
die Haftungsfrage als Straßener-
halter in den Vordergrund. Schon
das mehr als hundert Jahre alte

ABGB nimmt den Straßenerhal-
ter und natürlich in weiterer Folge
dessen Mitarbeiter mit der bau -
lichen und betrieblichen Erhal-
tung in die Pflicht. Sowohl Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO) als
auch die jeweiligen Landes-
straßengesetze übertragen der
Kommune und deren Organen
Rechte und Pflichten zur Aufrecht -
erhaltung der dem Verkehr 
von Menschen und Fahrzeu-
gen gewidmeten öffentlichen
Grundflächen. Großes Augen-
merk wird in diesen Vorschriften
auf den Stand der Technik und
vor allem auf die Straßenbenüt-
zung unter Bedachtnahme der
jeweiligen Witterungsverhältnisse
wie auch Verkehrsbelastung ge-
legt. 
Nicht außer Acht gelassen wer-
den dürfen die notwendigen peri-
odischen Prüfungen/Überprüfun-
gen an den zur Straße gehören-
den „Bestandteilen“. Durch Ein-
sparungen im öffentlichen Be-
reich, vor allem beim Personal,
wird, wie die Praxis immer wieder
zeigt,  gerade die sogenannte
„Bauwerksprüfung“ vernachläs-
sigt, welche ebenso zur fachge-
rechten Erhaltung einer Straße
zählt. Fristgerechte Prüfungen und
damit verbunden auch rechtzeitig
umgesetzte Erhaltungsmaßnah-
men helfen einerseits der Kom-
mune, finanzielle Mittel effizient
sowie sparsam einzusetzen und
anderseits auch den Straßen-
 nutzer als zufriedenen Kunden
des wichtigen Infrastrukturmit-
tels – Straße zu gewinnen.

Dipl.-Ing. Helmut Jessner
helmut.jessner@ktn.gv.at

FSV-Seminarreihe in Wien
Kommunale Straßen
8.10.2013 Rechtliche Grundlagen
9.10.2013 Projektierung

10.10.2013 Straßenbetrieb
15.10.2013 Winterdienst
16.10.2013 Straßenbautechnik
17.10.2013 Bauliche Straßen-

erhaltung
FSV, Karlsgasse 5, 1040 Wien

FSV-Seminar in Graz
Leistungsbeschreibung 
Verkehrsinfrastruktur Version 3
(LB-VI 3)
11.9.2013
Austria Trend Hotel Europa Graz
Bahnhofgürtel 89
8010 Graz

FSV-Schulung in Linz
Gewässerschutzanlagen 
Ursache – Funktion – Wirkung
23.-25.9.2013
Courtyard Marriott Hotel Linz,
4020 Linz

FSV-Infonachmittag in Wien
Tunnelbau – Offene Bauweise
2.10.2013
FSV, Karlsgasse 5, 1040 Wien

Nähere Informationen zu die-
ser und weiteren Veranstaltun-
gen, und eine Online Anmelde -
möglichkeit finden Sie auf 
unserer Homepage www.fsv.at.

In der nächsten Ausgabe ...

… finden Sie weitere Berichte zum
FSV-Verkehrstag 2013.

FSV-aktuell | September 2013

chischen Infrastrukturbereiches
Straßen verantwortlich – begon-
nen von der „kleinsten“ Gemein-
de Namens Gramais (54 Einwoh-
ner, Stand 1. Jänner 2012) bis zur
Bundeshauptstadt Wien. 
In Zeiten der Wirtschaftskrise und
damit verbunden die finanziellen
Engpässe der öffentlichen Hand
sind natürlich die Organe und
Mitarbeiter jeder Kommune ge-
fordert, die vorhandenen Steuer-
mittel für Planung, Bau, betrieb -
liche wie auch bauliche Erhaltung
kostengünstig und effizient für
den Straßennutzer einzusetzen. 
Dies stellt vor allem die Bürger-
meister sowie die Mitarbeiter der
kleinen Landgemeinden vor per-
sonelle, technische und in letzter
Zeit immer mehr vor große recht-
liche Herausforderungen. 
Bis zur Jahrtausendwende wur-
den noch Planungsleistungen
großteils an den sogenannten
„hauseigenen“ Haus- und Hof-
planer und anschließend der Bau
an die örtliche Baufirma als Ver-
trauter der Gemeinde, nach zum
Teil nicht standardisierten Verga-
beverfahren, vergeben. Mit der
Einführung eines bundesweiten
Vergabegesetzes 2002 wurde
nicht nur die Vergabe von Dienst-
leistungen (wie Planungen), Lie-

FSV-aktuell Straße: 
„Österreich-Teil“ und offizielles
Organ des Bereichs Straße
der Österreichischen For-
schungsgesellschaft Straße –
Schiene – Verkehr (FSV)

FSV-Geschäftsstelle:
A-1040 Wien, Karlsgasse 5
Tel.: +43 1 5855567
Fax: +43 1 5855567-99
E-Mail: office@fsv.at
http://www.fsv.at

Schriftleitung:
Ildikó B. Piroska
(Kommentare, Anregungen,
Beitragsideen etc. erwünscht!)
Weitere Informationen und Be-
stellmöglichkeit der Publika-
tionen der FSV auf www.fsv.at. 
Bei Bestellungen im EU-Raum
bitte Ihre UID bekannt geben
(in Deutschland = DE + 9
 Ziffern), da Sie so die MwSt.
sparen können.

Abonnementpreis 
der Zeitschriften
Straßenverkehrstechnik
sowie Straße und Autobahn
für FSV-Mitglieder ermäßigt!

Abb. 2: Themenbereiche der FSV-Seminarreihe „Kommunale Straßen“
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